
IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung im Kontext dieser
Resolution einen Bericht über Globalisierung und Interdepen-
denz vorzulegen, der sich auf die Möglichkeiten zur Herbei-
führung größerer Kohärenz im Hinblick auf die Förderung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich
auch soweit sie in der Millenniums-Erklärung enthalten sind,
konzentrieren sollte;

25. beschließt, den Punkt "Globalisierung und Interde-
pendenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/226

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/491, Ziffer 15)232.

58/226. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) sowie Stärkung des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (VN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3327 (XXIX) vom
16. Dezember 1974, 32/162 vom 19. Dezember 1977, 34/115
vom 14. Dezember 1979, 56/205 und 56/206 vom 21. De-
zember 2001 und 57/275 vom 20. Dezember 2002,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen 2002/38 und
2003/62 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2002
beziehungsweise vom 25. Juli 2003, 

unter Hinweis auf die Habitat-Agenda233 und die Erklä-
rung über Städte und andere menschliche Siedlungen im neu-
en Jahrtausend234,

sowie unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen235 enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2020
wie in der Initiative "Städte ohne Elendsviertel" vorgeschla-
gen, erhebliche Verbesserungen im Leben von mindestens
100 Millionen Slumbewohnern zu erzielen, sowie ferner unter
Hinweis auf das in dem Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Jo-
hannesburg")236 enthaltene Ziel, bis zum Jahr 2015 den Anteil
der Menschen, die hygienisches Trinkwasser nicht erreichen
oder es sich nicht leisten können, sowie auch den Anteil der
Menschen, die keinen Zugang zu grundlegender Abwasser-
entsorung haben, zu halbieren,

unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung237 und des Durchführungsplans
von Johannesburg sowie des Konsenses von Monterrey der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung238,

in der Erkenntnis, dass das allgemeine Ziel der neuen stra-
tegischen Vision für das Programm der Vereinten Nationen
für menschliche Siedlungen (VN-Habitat) und ihre Schwer-
punktlegung auf zwei Weltkampagnen für sichere Nutzungs-
und Besitzrechte beziehungsweise für gute Stadtverwaltung
strategische Ansatzpunkte für eine wirksame Umsetzung der
Habitat-Agenda sind, vor allem für die Aufstellung von Leit-
linien für die internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf
angemessenen Wohnraum für alle und die nachhaltige Sied-
lungsentwicklung,

sich dessen bewusst, dass bei der Umsetzung der Habitat-
Agenda, der Erklärung über Städte und andere menschliche
Siedlungen im neuen Jahrtausend und der entsprechenden in-
ternational vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich derje-
nigen in der Millenniums-Erklärung, größere Kohärenz und
Wirksamkeit erreicht werden muss,

in der Erkenntnis, dass die Stiftung der Vereinten Natio-
nen für Wohn- und Siedlungswesen im neuen Jahrtausend hö-
here und berechenbare finanzielle Beiträge benötigt, um
rechtzeitige, wirksame und konkrete Ergebnisse bei der Um-
setzung der Habitat-Agenda, der Erklärung über Städte und
andere menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend und der
entsprechenden international vereinbarten Entwicklungsziele,
namentlich der Ziele in der Millenniums-Erklärung und in der
Erklärung und dem Durchführungsplan von Johannesburg, si-
cherzustellen, insbesondere in den Entwicklungsländern,

erfreut darüber, dass die Exekutivdirektorin des VN-Habi-
tat einen Treuhandfonds für Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung als Finanzierungsmechanismus eingerichtet
hat, um die Schaffung eines förderlichen Umfelds für Investi-
tionen zu Gunsten der Armen in die Wasserversorgung und
die Abwasserentsorgung in den Städten der Entwicklungslän-
der zu unterstützen,

in Würdigung derjenigen Länder, die, wie im Bericht des
Generalsekretärs an den Wirtschafts- und Sozialrat239 ausge-
führt, Beiträge an die Stiftung der Vereinten Nationen für
Wohn- und Siedlungswesen entrichtet haben, 

mit der erneuten Aufforderung an die Exekutivdirektorin
des VN-Habitat, verstärkte Anstrengungen zur Stärkung der
Stiftung zu unternehmen, damit sie ihr in Resolution 3327
(XXIX) festgelegtes operatives Hauptziel erreichen kann, die
Umsetzung der Habitat-Agenda, namentlich die Bereitstel-
lung von Wohnraum, damit zusammenhängende Infrastruk-
turentwicklungsprogramme und Institutionen und Mechanis-

232 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
233 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
234 Resolution S-25/2, Anlage.
235 Siehe Resolution 55/2.
236 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anlage. 

237 Ebd., Resolution 1, Anlage. 
238 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22.März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage. 
239 E/2003/76.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
men für Wohnraumfinanzierung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, zu unterstützen,

unter Hinweis auf den von der Kommission für Nachhalti-
ge Entwicklung auf ihrer elften Tagung gefassten Beschluss,
sich auf ihren nächsten der Überprüfung der Grundsatzpolitik
gewidmeten Tagungen mit den Themen Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen zu befas-
sen240, 

Kenntnis nehmend von den vom VN-Habitat unternomme-
nen Anstrengungen zur Bildung von Partnerschaften mit Part-
nern der Habitat-Agenda, mit anderen Fonds und Program-
men der Vereinten Nationen sowie mit internationalen Fi-
nanzinstitutionen wie der Weltbank,

in der Erkenntnis, dass die Planung und Verwaltung von
Wohnraum und menschlichen Siedlungen wichtige Bereiche
humanitärer Tätigkeit darstellen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Spani-
ens und die Stadt Barcelona beziehungsweise an die Regie-
rung Kanadas und die Stadt Vancouver für ihre Bereitschaft,
2004 die zweite Tagung des Welt-Städteforums beziehungs-
weise 2006 die dritte Tagung dieses Forums auszurichten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Verwaltungs-
rats des Programms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (VN-Habitat) über seine neunzehnte Tagung241

sowie von dem Bericht des Generalsekretärs über die Sonder-
tagung der Generalversammlung zur Gesamtüberprüfung und
-bewertung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und die
Stärkung des VN-Habitat242;

2. erkennt an, dass die Regierungen die Hauptverant-
wortung für die vernünftige und wirksame Umsetzung der
Habitat-Agenda233 und der Erklärung über Städte und andere
menschliche Siedlungen im neuen Jahrtausend234 tragen, und
betont, dass die internationale Gemeinschaft ihrer Verpflich-
tung, die Regierungen der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer bei ihren Bemühungen zu unterstützen, in vollem
Umfang nachkommen soll, indem sie die erforderlichen Res-
sourcen bereitstellt, für den Aufbau von Kapazitäten und den
Transfer von Technologien sorgt und ein förderliches interna-
tionales Umfeld schafft;

3. legt den Regierungen nahe, die mit Wohnraum, zu-
kunftsfähigen menschlichen Siedlungen und der Armut in den
Städten zusammenhängenden Fragen in ihre einzelstaatlichen
Entwicklungsstrategien und, soweit vorhanden, auch in ihre
Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung aufzunehmen;

4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, Investi-
tionen zu Gunsten der Armen in den Bereichen Dienstleistung
und Infrastruktur, insbesondere in die Wasserversorgung und

die Abwasserentsorgung, zu fördern, um die Lebensbedin-
gungen, insbesondere in Elendsvierteln und in informellen
Siedlungen, zu verbessern;

5. legt den Regierungen nahe, lokale, nationale und re-
gionale Städtebeobachtungszentren zu errichten und dem
VN-Habitat finanzielle und fachliche Unterstützung bei der
Weiterentwicklung von Methoden der Datensammlung, -ana-
lyse und -verbreitung zu gewähren;

6. legt den Regierungen außerdem nahe, die Mitwir-
kung von Jugendlichen an der Umsetzung der Habitat-Agen-
da durch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aktivitäten
auf städtischer Ebene sowie durch andere Aktivitäten auf na-
tionaler und lokaler Ebene zu unterstützen und zu ermögli-
chen; 

7. ermutigt die Regierungen und das VN-Habitat, auch
weiterhin Partnerschaften mit den Kommunen, den nichtstaat-
lichen Organisationen, dem Privatsektor und den anderen
Partnern der Habitat-Agenda, namentlich auch Frauengrup-
pen sowie akademischen Gruppen und beruflichen Fachver-
bänden, zu fördern, um sie im Rahmen der Rechtsordnung
und nach Maßgabe der Bedingungen des jeweiligen Landes
dazu zu befähigen, eine wirksamere Rolle bei der Bereitstel-
lung angemessenen Wohnraums für alle sowie bei der Ent-
wicklung zukunftsfähiger menschlicher Siedlungen in einer
von zunehmender Verstädterung geprägten Welt zu überneh-
men;

8. ermutigt das VN-Habitat, auch weiterhin eng mit
den anderen zuständigen Stellen innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, insbesondere mit
den Mitgliedern und Beobachtern der Gruppe der Vereinten
Nationen für Entwicklungsfragen und den Mitgliedern des
Ständigen interinstitutionellen Ausschusses243;

9. ersucht das VN-Habitat, noch stärkere Anstrengun-
gen zu unternehmen, um die Initiative "Bündnis der Städte"
zu einem wirksamen Instrument für die Verwirklichung der
beiden Ziele der Habitat-Agenda, nämlich "angemessener
Wohnraum für alle" und "nachhaltige Siedlungsentwicklung
in einer von zunehmender Verstädterung geprägten Welt", zu
entwickeln;

10. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die Partnerschaft im Rahmen des "Bündnisses der
Städte" zwischen der Weltbank und dem VN-Habitat sowie
andere Geberländer unternehmen, um auch weiterhin ein
wichtiges Forum für die Koordinierung und Entwicklung von
Grundsatzpolitiken zu bieten und die Ausarbeitung von Stadt-
entwicklungsstrategien und Slumsanierungsprogrammen zu
Gunsten der Armen im Einklang mit der Rechtsordnung des
jeweiligen Landes und den dort gegebenen Bedingungen zu
unterstützen;

11. bittet den Generalsekretär, die Bewertung der im
Hinblick auf die Erreichung des Ziels einer erheblichen Ver-
besserung der Lebensumstände von mindestens 100 Millio-

240 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 9 (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
241 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 8 (A/58/8).
242 A/58/178. 243 Nach Resolution 46/182 vom 19. Dezember 1991.
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IV.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Zweiten Ausschusses
nen Slumbewohnern bis zum Jahr 2020 in seinen Bericht über
die für 2005 vorgesehene Überprüfung der Durchführung der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen235 aufzuneh-
men;

12.  begrüßt die Anstrengungen, die die Exekutivdirek-
torin des VN-Habitat im Hinblick auf die Einwerbung von
Mitteln unternommen hat und die bewirkt haben, dass die
nicht zweckgebundenen Beiträge für das VN-Habitat und die
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswe-
sen für das Jahr 2003 angestiegen sind; 

13. fordert zur weiteren finanziellen Unterstützung des
VN-Habitat durch die Entrichtung höherer freiwilliger Beiträ-
ge zu der Stiftung auf und bittet die Regierungen, zur Unter-
stützung der Programmdurchführung Finanzmittel auf mehr-
jähriger Grundlage zur Verfügung zu stellen; 

14. ersucht das VN-Habitat, mit der Abteilung Nachhal-
tige Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaft-
liche und Soziale Angelegenheiten bei den Vorbereitungen
für die zwölfte Tagung der Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung zusammenzuarbeiten, um eine fruchtbare Erörte-
rung des Themenkomplexes Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung und menschliche Siedlungen zu fördern;

15. ersucht die Exekutivdirektorin des VN-Habitat, den
Verwaltungsrat des Programms der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen von den Ergebnissen der auf der
zwölften Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung erfolgten Erörterung des Themenkomplexes Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung und menschliche Siedlungen
in Kenntnis zu setzen;

16. stellt fest, dass die anstehenden Tagungen des Welt-
Städteforums, eines nicht beschlussfassenden Fachforums,
die 2004 in Barcelona und 2006 in Vancouver stattfinden wer-
den, den Sachverständigen Gelegenheit zum Austausch von
Erfahrungen, besten Verfahrensweisen und Erfahrungen auf
dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens bieten werden;

17. bittet die Geberländer, die Teilnahme von Vertretern
der Entwicklungsländer an der zweiten und an künftigen Ta-
gungen des Welt-Städteforums zu unterstützen; 

18. ersucht den Generalsekretär, den Ressourcenbedarf
des VN-Habitat und des Büros der Vereinten Nationen in Nai-
robi weiter zu prüfen, um eine wirksame Bereitstellung der er-
forderlichen Dienste an das VN-Habitat und an die anderen
Organe und Organisationen der Vereinten Nationen in Nairo-
bi zu ermöglichen;

19. ersucht das VN-Habitat als Koordinierungsstelle für
die Entwicklung menschlicher Siedlungen und für die Koor-
dinierung der entsprechenden Aktivitäten im System der Ver-
einten Nationen, sich um die Koordinierung der Fragen auf
dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens zu bemühen, um
zur Gesamtkoordinierung der humanitären Maßnahmen bei-
zutragen, namentlich durch seine Teilnahme, wenn sich der
Wirtschafts- und Sozialrat demnächst mit der Frage des Über-
gangs von der Nothilfe zur Entwicklung befasst;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

21. beschließt, einen Punkt "Sondertagung der General-
versammlung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der
Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) sowie
Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für mensch-
liche Siedlungen (VN-Habitat)" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/227

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/491, Ziffer 15)244.

58/227. Geschäftsordnung des Verwaltungsrats des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für menschliche
Siedlungen (VN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/162 vom 19. De-
zember 1977, in der sie die Kommission für Wohn- und Sied-
lungswesen und das Zentrum der Vereinten Nationen für
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) einsetzte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/206 vom
21. Dezember 2001, in der sie beschloss, das Zentrum der
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat)
in das Sekretariat des Programms der Vereinten Nationen für
menschliche Siedlungen (VN-Habitat) und die Kommission
für Wohn- und Siedlungswesen in den Verwaltungsrat von
VN-Habitat, ein Nebenorgan der Generalversammlung, um-
zuwandeln,

nach Behandlung der vom Verwaltungsrat in seiner Reso-
lution 19/1 vom 9. Mai 2003245 abgegebenen Empfehlung, die
Generalversammlung möge den in der Anlage zu der genann-
ten Resolution enthaltenen Entwurf seiner Geschäftsordnung
verabschieden, sowie der mündlichen Erklärung des Vorsit-
zenden der Arbeitsgruppe für die Geschäftsordnung des Ver-
waltungsrats246,

verabschiedet den in der Anlage zu der Resolution 19/1
des Verwaltungsrats enthaltenen Entwurf der Geschäftsord-
nung des Verwaltungsrats des Programms der Vereinten Na-
tionen für menschliche Siedlungen (VN-Habitat)245.

RESOLUTION 58/228

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/492, Ziffer 12)247.

244 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
245 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 8 (A/58/8), Anhang I.
246 Ebd., Anhang II, Anlage IV.
247 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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